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l. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

02.02.26 Bekanntmachung über die Wahl des Wehrführers, der
Wehrführerin und seines Stellvertreters oder Stellver-
treterin der Feuerwehreinheit Marnheim gemäß

$ '19 Abs. 1 Nr. 3a des Landesbrand- und Katastrophen-
schutzgesetzes (LBKG)
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ll. Bekanntmachung anderer Behörden

Datum lnhalt

02.02.26 Bekanntmachung der Parken in Kirchheimbolanden GmbH
über die Einreichung der offen zu legenden Unterlagen für
das Geschäftsjahr 2024 zur Veröffentlichung

03.02.26 Bekanntmachung der Projekte & Service GmbH über die
Einreichung der offen zu legenden Unterlagen für das
Geschäftsj ahr 2024 zu r Veröffentlich ung

06.02.26 Bekanntmachung des Bundesamtes für lnfrastruktur,
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr über
die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zur
Wiederinbetriebnahme des Munitionslagers Kriegsfeld
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1* Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden

Aktiv für Mensch + Zukurlfl
... ,1't aia/eu d<oz' !

02.02.2026

BEKANNTMACHUNG

zur Wahl des Wehrführers, der Wehrführerin und seines Stellvertreters oder
Stellvertreterin der Feuerwehreinheit Marnheim gemäß $ 19Abs. 1 Nr. 3a

des La ndes bra nd - und Katastrophensch utzgesetzes (LBKG )

Die Wahl des Wehrführers oder Wehrführerin sowie des stellvertretenden Wehrführers oder

seiner stellvertretenden Wehrführerin für die Feuenryehreinheit Marnheim findet am

Freitaq. 06. März 2026. 19.00 Uhr.
im Feuerweh rätehaus. Am Marktpla in Marnheim

statt.

ln Vertretung
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Erster Beigeordneter
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Parken in =Kirchheimbolanden .E

PIK GmbH Parken in Kirchheimbolanden GmbH

Gasstraße 4
67 292 Kirchhei m bola nden

Parken in Kirchheimbolanden cmbH 67286 Kirchheimbolanden

Ansprechpartner Silke Grimm

Telefonnummer +49 (6352) 7180196

Faxnummer +49 (6352) 7180199

E-Mail silke.grimm@vgwerke-kibo.de

Datum 02.02.2026

BEKANNT MACHUNG

gem. den SS 325 ff. HGB haben wir unter Zuhilfenahme der Erleichterungsregelung für kleine
Kapitalgesellschaften die offen zu legenden Unterlagen für das Geschäftsjahr 2024 dem
,, U nternehmensreg ister" zu r Veröffentl ichung eingereicht.

Eingereicht wurde der Jahresabschluss 2024, der folgende Unterlagen enthält:

Bilanzzum 31j2.2024
Anhang 2024 einschl. Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen

Ki rch hei m bolanden, 02.02.2026

Parken in Kirchheimbolanden GmbH

,^6(qy
t ,tVn 5

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Stefan Lederle
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Dr. Marc Muchow
Steuer-Nr. 441676105051 Registergericht: AG Kaiserslautern; HRB 31215

Volksbank Alzey-Worms
IBAN: DE 80 5509 1200 0021 6458 00
BIC: GENO DE61 AZY



Projekte & Service GmbH
Kirchheimbolanden

Projekte & Service GmbH Gasstr.4, 67292 Kirchheimbolanden

Ansprechpartner

Telefonnummer

Faxnummer

E-Mail

0atum

Martin Eisen

+49 (6352) 7L8OL9-2

+49 (6352) 7r80r9-9

ma rtin.eisen @vgwerke-ki bo.de

03.o2.2026

BEKANNTMACHUNG

gem. den 55 325 ff . HGB haben wir unter Zuhilfenahme der Erleichterungsregelung
für kleine Kapitalgesellschaften die offen zu legenden Unterlagen für das Geschäfts-
jahr 2O24 de m,, U nterneh mensreg iste r" zu r Veröffentl ich u n g e i n g ereicht.

Eingereicht wurde der Jahresabschluss 2O24, der folgende Unterlagen enthält:

- Bilanz zum 3L.t2.2O24
- Anhang 2024 einschl. Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen

Kirch hei mbola nden, 03.O2.2026

Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden

Eisen

Prujekle & $ervice Gmb}l

ßasslmlle 4

67292 (irchheimbolanden

irrf o(dvowerke kibo rle

www,pus-kibn,de

Vors. der ßesellschaflvers,:

Dr. Marc Muchow

Geschäfl$tihrer:

Slelart LBrlerlB

Sparkasse 0onnersberg

IBAl'l 0tg7 5405 1990 0r20 0410 0g

BIC MAIAOIS1ROK

Sl.-Nr; 441676/0502/4

l(aiserslautern HRB 121 3B
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Bekanntmachung

des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistunsen der

Bundeswehr über die Verbands semeinde Kirchheimbolanden

Betr.: Wiederinbetriebnahme des Munitions[agers Kriegsfetd

hier: Bekanntmachung der Öffenttichkeitsbeteiligung nach $S ]-8, l-9 UVPG

Mit Schreiben vom 03,02.2026 hat Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr Kompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden Team Sofort-

programm einen Antrag auf Verwaltungsentscheidung mit Durchführung einer Umweltver-

trägtichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträgtichkeitsprüfung (UVPG) zur

Wiederinbetriebnahme des M unitionstagers Kriegsfeld geste[[t.

Das Munitionstager Kriegsfeld wurde im Jahr 2010 außer Betrieb genommen. Die

Bundeswehr beabsichtigt, es wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu so[[ ein Großteil der noch

vorhandenen Munitionstagerhäuser instandgesetzt und modernisiert werden. Ferner soll die

Infrastruktur wie Gebäude und Strassen ertüchtigt bzw. neu errichtet werden. Außerdem ist

der Außenzaun neu zu errichten. Da mit dem Vorhaben eine Rodung von Wald im Umfang

von mehr als 10 ha verbunden ist, besteht für das Gesamtvorhaben die Pfticht zur Durchfüh-

rung einer Umwettverträgtichkeitsprüfung nach 5S 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 6 S. 1 UVPG i.V.m. Zif-

f er 17.2.L Antage 1 UVPG. Ats Teit der Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach S 18 Abs. 1 S.

1 UVPG die Öffenttichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens zu beteiligen. Der

Beginn dieses Beteiligungsverfahrens wird hiermit gemäß 5S 18 Abs. 1, 19 UVPG i.V.m. S 73

Abs. 5 VwVfG ortsüblich bekanntgemacht.

Zuständige Behörde für den Ertass der Verwattungsentscheidung und die Durchführung der

Umweltverträgtichkeitsprüfung ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umwettschutz und

Dienstleistungen der Bundeswehr

Kompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden K6

Mo[tkering 9

I.

1

2

3
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5.

65189 Wiesbaden

Postfach 59 02

65189 Wiesbaden

4. Über den Antrag wird durch Verwaltungsentscheidung entschieden,

Die Antragstetlerin hat einen UVP-Bericht nach S 16 UVPG über die voraussichttich mit dem

Vorhaben verbu ndenen U mwelta uswirku ngen vorgelegt.

II.

Es wird bekanntgegeben, dass der Antrag mit den folgenden Unterlagen zur Einsichtnahme bereit-

geste[t wird.

1. Die folgenden Untertagen, Berichte und Empfehlungen werden vorgetegt

Antrag auf Ertass der Verwattungsentscheidung

UVP-Bericht

Fachbeitrag Wasserrahmenrichttinie

Artenschutzgutachten inkt. Antagen L-6

Fachbeitrag Gtoba[es Ktima

Fachbeitrag zu den Geräuschimmissionen durch die mititärische Nutzung

Fachbeitrag zu den Geräuschimmissionen durch Bauste[[en[ärm

Landschaftspflegerischer Begteitptan (LBP) ink[. P[änen L-4

Watdrechtlicher Fachbeitrag ink[. Anlagen 1-11

NATU RA 2000 - Verträglich keitsprüfu ng
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2. A[te genannten Untertagen können im Zeitraum vom 13.02.2026 bis L3.03.2026 auf dem UVP-

PortaI des Bundes (https://www.uvp-portat.delde) sowie der der Internetseite der Verbands-

gemeinde Kirchheim botanden (https://www.kirchheimbolanden.deldelve-kirchheimbo-

landen-leben-und-wohnen-buergerinformation.htm[) a bgerufen werden.

Zusätztich [iegen a[[e genannten Unterlagen in Papierform im Zeitraum vom ].3.02.2025 bis

1-3.03.2026, jeweils von

Montag und Dienstag in derZeitvon 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Mittwoch und Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und L4.00 Uhr bis i.8.00 Uhr

bei der

Ve rba ndsge m ei n d eve rwa [tu ng Ki rch h ei m bo [a n d en

Raum 2l-0

Neue Altee 2

67 292 Kirch hei m bola n d en

zur Einsichtnahme bereit.

Einwendungen oder Steltungnahmen können von denjenigen, deren Betange von dem Vor-

haben berührt werden, und anerkannten Umwettvereinigungen bis zum 13.03.2026 schrift-

lich oder zur Niederschrift bei der:

Verbandsgemeindeverwattung Kirchheimbotanden

Neue A[[ee 2

67 292 Kirch heim bo[a nden

oder beim:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstteistungen der Bundeswehr

Kompetenzzentrum Baumanagement Wiesbaden K6

Mottkering 9

65189 Wiesbaden

jeweils während der Dienststunden

3
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4.

oder per E-Mait an bauleitptanung@kirchheimbotanden.de oder Baiudbwkompzbaum-

emtwikS@bundeswehr.org eingereicht werden.

Mit Abtauf der Außerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulassung des Vorhabens atle

Außerungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird die Anhörungsbehörde die gegen den Plan erhobe-

nen Einwendungen sowie die Steltungnahmen der Behörden zu dem P[an mit dem Vorha-

benträger, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben

oder Stellungnahmen abgegeben haben erörtern. Die Personen, die Einwendungen erhoben

haben und die Vereinigungen, die Ste[[ungnahmen abgegeben haben, werden mindestens

eine Woche vor dem Erörterungstermin über diesen benachrichtigt; sind mehr ats 50 Be-

nachrichtigungen vorzunehmen, kann die Benachrichtigung durch öffenttiche Bekanntma-

chung ersetzt werden. Bei Ausbteiben eines Beteiligten zum Erörterungstermin kann auch

ohne ihn verhandelt werden.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird den Beteiligten im Anschluss zugesteltt;

wenn mehr als 50 Zustettungen vorzunehmen sind, kann die Zuste[[ung durch öffentliche

Bekanntmachung ersetzt werden.

Mit freundtichen Grüßen

Im Auftrag

Im Originat unterschrieben

Harendt

Regierungsdirektorin


